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ZEICHENERKLÄRUNG
FESTSETZUNGEN
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

Geschoßflächenzahlen GFZ

Grundflächenzahlen GRZ

6. GRÜNFLÄCHEN

öffentliche Grünflächen

Umgrenzung von Flächen mit 
Bindungen für Bepflanzungen

Bäume zu pflanzen

private Grünflächen

8. SONSTIGE FESTSETZUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans

Bemaßung in Meter

HINWEISE

vorgeschlagene Position für 
zukünftige Gebäude

AUSGLEICHSFLÄCHE A1

Flurnummern

bestehende Flurstücksgrenzen

Höhenschichtlinien in Meter NHN

bestehende unterirdische 
Versorgungsleitungen

maximale Höhe FFB EG in Meter NHN im 
DHHN2016 (Status170)

580,50

653.50

5. VERKEHRSFLÄCHEN

Strassenbegrenzungslinie

3. BAUWEISE, BAUGRENZEN

Offene Bauweise ( nach § 22 Abs 2 BauNVO )

Baugrenze

E Einzelhäuser

4. BAUGESTALTUNG

siehe § 6 "Gestaltung" der Satzung

private Straßenverkehrsflächen 

öffentliche Straßenverkehrsflächen 

2151

Abstandsradius 25.00 Meter
Immissionsschutz Geruch

MDW I & II                0,35

MDW I & II                0,60

1. GRÜNFLÄCHEN
Festlegungen zur Ausgleichsfläche A1

AUSGLEICHSFLÄCHE
A1 1.445 m2

FL. NR. 2403

offene Bauweise

E II
NutzungsschabloneGFZ = 0,60

DN siehe Satzung

GRZ = 0,35

MDW I

Hauptgeb. SD
Nebengeb. SD; PD; FD

Ausgleichsfläche A1 außerhalb des Plangebiets
Die Ausgleichsfläche Teilfläche A1 wird auf einer Teilfläche des Grundstücks Fl. Nr. 2403 Ge-
markung Unterrieden nachgewiesen. Die Verfügungsgewalt über das betreffende Grund-
stück ist gegeben. Hier wird unter Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Unter-
allgäu mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte 
(K122) entwickelt werden. Zusätzlich sind die in der Planzeichnung dargestellten 4 Schwarz-
erlen zu pflanzen.

Weitere Angaben siehe Satzung und Umweltbericht.

Umgrenzung von Flächen mit 
Bindungen für Bepflanzungen

Flächen für Massnahmen zum

wicklung von Natur u. Landschaft
Schutz, zur Pflege und zur Ent-

Ausgleichsfläche

Bäume zu pflanzen

Die Gemeinde Oberrieden hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ................ den 
Bebauungsplan gemäß § 10 Abs.1 BauGB in der Fassung vom ............... mit redaktionellen Änderungen 
vom ............... als Satzung beschlossen.

Gemeinde Oberrieden, den __________________________________

________________________________________________________________
Unterschrift 1. Bürgermeister Robert Wilhelm

Der Bebauungsplan wurde ausgefertigt am ________________

Gemeinde Oberrieden, den __________________________________

________________________________________________________________
Unterschrift 1. Bürgermeister Robert Wilhelm

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 

________________ gemäß § 10 Abs.3 Halbsatz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht.

Gemeinde Oberrieden, den __________________________________

________________________________________________________________
Unterschrift 1. Bürgermeister Robert Wilhelm

Der Bebauungsplan ist damit rechtkräftig in Kraft getreten.

Gemeinde

Oberrieden, den __________________________________

________________________________________________________________
Unterschrift 1. Bürgermeister Robert Wilhelm

    Dörfliches Wohnen (MDW)

Dörfliches Wohngebiet (MDW) im Sinne des § 5a der Baunutzungsverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176) geändert worden ist. Die Ausnahmen des § 5a Abs. 3 Ziff. 1;-;3 
BauNVO sind nicht zugelassen.

Wandhöhe (Traufhöhe)

MDW I                           max. Wandhöhe: 6,50 m 
MDW II                          max. Wandhöhe: 7,50 m 

Unterer Bezugspunkt für die festgesetzte Wandhöhe ist die Oberkante des 
Fertigfußbodens im Erdgeschoß. Die Höhenlage der einzelnen Fertigfußbo-
denhöhen des Erdgeschoßes darf maximal 654,00 m NHN (Meter über Nor-
malhöhenull) betragen. Dies gilt sowohl für die Hauptgebäude als auch für 
Garagen und Nebengebäude.

Firsthöhe

Im Geltungsbereich dürfen die Firsthöhen der Gebäude mit Sattel- oder Pult-
dächern, gemessen zwischen dem Bezugspunkt und dem Firstpunkt (= Ober-
kante Dachhaut) folgende Maße nicht überschreiten:

MDW I                            max. Firsthöhe: 9,75 m 
MDW II                           max. Firsthöhe: 10,75 m 

VERFAHRENSVERMERKE
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.07.2025  die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.04.2024 bekannt gemacht.

Öffentliche Auslegungen

1. Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 14.07.2025  wurde mit der Begründung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 28.07.2025  bis 27.08.2025 zum ersten Mal öffentlich ausgelegt

2. Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 24.11.2025  wurde mit der Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis ............... zum zweiten Mal öffentlich ausgelegt

Beteiligung Träger öffentlicher Belange

1. Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Scoping)
Zu dem Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 14.07.2025 wurden die Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB (Scoping) in der Zeit vom 28.07.2025 bis 27.08.2025 beteiligt.

2. Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 24.11.2025 wurden die Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis ............... beteiligt.
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H/B = 400 / 1040 (0.42m�) Allplan 2024
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